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Das Parlament der Krankenkassen.

Das Gebäude der deutschen Sozialversicherung ist im Wan¬

ken. Es vor dem völligen Zusammenbruch zu retten, ist eine

Aufgabe, die des Schweißes aller Edlen wert ist. Die Gesetz-

gebungsmühlcn mahlen furchtbar langsam. Regierung und

Reichstag haben durch allerlei Elickwerk die bedenklichsten

Schäden an dem Bau auszubessern versucht. Aber an allen

Ücken und Enden ist zu merken, daß dieser einst so stolze Bau

immer mehr verfällt.

Zur rechten Zeit treten in Wurzburg am 19. und 20. August

die Träger eines der wichtigsten Zweige der deutschen Sozial¬

versicherung zu einer Tagung, der 27. ordentlichen Mitglieder¬

versammlung (Ortskrankenkassentag) des Hauptverbandes deut¬

scher Ortskrankenkassen. zusammen. Der Hauptverband deut¬

scher Ortskrankenkassen ist die größte und einflußreichste Orga¬

nisation der deutschen Krankenkassen- Es ist deshalb verständlich,
daß alle Krc.se, dic an der Kriüllung der Aufgaben der deut¬

schen Sozialversicherung mitwirken, dieser Tagung weitgehende

Beachtung schenken. Der 27. Deutsche Ortskranken¬

kassentag behamlelt diesmal vor allem alle jene Fragen, die

für die Praxis wichtig sind. Die Ortskrankenkassen sind In

ihrer Geschäftshandhabung wesentlich abhängig von der Gesetz¬

gebung. Diese hat aber in den letzten Jahren an der notwendigen

Schnelligkeit uikl Entschlußkraft sehr vieles, wenn nicht alles,
vermissen lassen. Viel zu langsam und viel zu spät hat der

Gesetzgeber dic Nöte der Ortskrankenkassen erkannt und ihnen

dann durch Gesetze und Verordnungen nur sehr notdürftig ab¬

geholfen. Sicher wird die Kritik an der mangelhaften Gestal¬

tung der Gesetze auf dem Ortskrankenkassentag sehr scharf sein.

Der Vortrag des Geschäftsführers H. Lehmann-Dresden über

„Gesetzgebung und Krankenversicherung*4 wird dazu die geeig¬
nete Grundlage bilden und neue Wege für dic Rettung der deut¬

schen Sozialversicherung vor dem sonst unausbleiblichen Unter¬

gang zeigen. Wird dieser Vortragende neben der Praxis auch

die Theorie der Sozialversicherung behandeln müssen, so wer¬

den die beiden folgenden Vorträge des Geschäftsführers Knob¬
lauch-Darmstadt über „Das Kinzugsvcrfahren der Invalidenver¬

sicherung" und des Geschäftsführers Schellhammer-Nürnberg
über die „Reform der Kassenverwaltung" wohl ausschließlich

4as Gebiet der Praxis der Krankenversicherung behandeln. Das

^t für eine Tagung, die nach der vorliegenden Tagesordnung
offenbar eine reine Arbeitstagung sein soll und will, sehr wichtig.

Am zweiten Vcrhandlungstage wird der Geschäftsführer
II. Lehmann-Dresden ..Die Arztfrage'* behandeln. In engem Zu¬

sammenhang damit steht der Vortrag des Vertrauensarztes Dr.

Reckzeh-Berlin, über „Die Arzneiversorgung durch die Kranken¬
kassen und Apotheken". Die Ausgaben für Arzt und Arznei

bilden die wesentlichste Belastung der Krankenkassen. Sie sind

aber auch die wertvollsten Voraussetzungen für eine Gesundung
und Gesunderhaltung der Krankcnkassenmitglieder. Die zweck¬

mäßigste ärztliche Versorgung der Mitglieder und eine mög¬
lichste Ersparnis bei den Ausgaben für Arznei und Heilmittel sind

eine Lebensfrage für den Bestand der Krankenkassen. Deshalb
v. ird auch die Erörterung dieser beiden Fragen in weiten Kreisen
der Versicherten und der in der Sozialversicherung tätigen Per¬

sonen mit regem Interesse verfolgt werden. Das gleiche gilt

von der vom Stadtrat Kirchhoff-Dresden zu behandelnden „Kran-
kenhausfra<rt* Die Kosten der Bewirtschaftung der Kranken¬

häuser aller Orte sind ganz ungeheuerlich gestiegen. Die Kran¬

kenkassen kennen aber die Krankenhausbehaiidlung fii» die Mit¬

glieder, die in der Familie keine genügende Pflege finden können,

und für dic Mitglieder, deren Krankheitszustand eine Kranken¬

haushehandiung unumgänglich notwendig macht, nicht entbehren.

Iu irgendeiner Form muß deshalb die Lastcnverteiiung so ge¬

staltet werden. daC sie für die Krankenkassen erträglich ist.

Die Durchführung all der Aufgaben, die der 27. Deutsche

Ortskrankenkassen i behandelt und zu lösen versuchen Wird,

Obliegt den m den Krankenkassen beruflich tätigen Angestellten

in Zusammenarbeit mit den ehrenamtlich tätigen Vorstandsmit¬

gliedern. Die Träger der Sozialversicherung brauchen Ange¬
stellte, die mit der unbedingt nötigen Berufsfreude und Auf¬

opferung für die Versicherten tätig sind. Freude am Beruf und

Opferwilligkeit ist aber nur möglich, wenn die in der Sozialver¬

sicherung tätigen Angestellten, soweit das irgend möglich ist;
von allzu großen Nahrungssorgen verschont bleiben. Dic Ange¬
stellten verkennen nicht die schwierige Lage, in der die Träger
der Sozialversicherung sich befinden. Sic haben jederzeit dar¬

auf Rücksicht genommen. Ehe Tanfgemeinschaft zwischen dem

Hauptverband deutscher Ortskrankenkassen und dem Zentral¬

verband der angestellten bildete bisher die Grundlage einer

gedeihlichen Zusammenarbeit in den Krankenkassen. Diese

Tarifgemeinschaft muß weitergeführt werden.

Wer es mit der deutschen Sozialversicherung und insbesondere

mit den Ortskrankenkassen gut meint, der muß für ihren Aus¬

bau eintreten. Der Vortrag des Landtagsabgeordneten Scholich-

Brcslau, über „Dic Tarifgemeinschaft mit dem Zentraiverband

der Angestellten" kamt sich unmöglich in einer anderen Richtung
bewegen, wenn anders der Hauptverband nicht schwere Kon¬

flikte heraufbeschwören will. Solche Zusammenstöße könnte aber

die deutsche Sozialversicherung nicht ertragen. Die Angestellten
werden für ihren Teil alles tun, um eine gedeihliche Fortführung
der Geschäfte in den Krankenkassen zu ermöglichen. Sie müssen

aber von den verantwortlichen Vertretern der Krankenkassen auf

dem 27. Deutschen Ortskrankenkassentag in Würzburg erwarten,

daß sie auch der Not der Angestellten Rechnung tragen und

durch entsprechende Beschlüsse für die Sicherung der Existenz

der in der Sozialversicherung berufsanitiich tätigen Arbeits¬

kräfte sorgen.

Eine Fülle von Aufgaben hat sich also dei 27 Deutsche Orts-

krankenkassentag gestellt. Wollen wir wünschen nnd hoffen, daß

es gelingt, sie zum Wohle der Versicherten und damit des größten
Teiles des werktätigen Volkes unserer deutschen Republik zu

lösen.

Feinde des Selbstverwaltungsrechls.
In den letzten Monaten sind wieder sehr eifrig Kräfte am

Werke, die versuchen, den Regierungsstellen .„Material" zu

liefern, mit dem sie die Notwendigkeit der Beschränkung des

Selbstverwaltungsrechtes der Versicherungsträger, insbesondere

der Krankenkassen nachweisen möchten. Zu diesen Kräften ge¬

hörte seit jeher der Zeitzer Bund der Krankenkassenbeamten und

Angestellten. Bereits im vorigen Jahre konnten wir aus einem

vertraulichen Rundschreiben des Bundes vom 14. Mai 1922 be¬

richten, daß Herr Weber, wie in den Jahren 1910 bis 1912 bei

Beratung der Reichsversicherungsordnung. wieder drauf und dran

ist, Material für ein zweites ^Möller-Buch" (herausgegeben vom

seligen Reichsverband zur Bekämpfung der Sozialdemokratie) zu

sammeln. Lediglich zu dem Zw ecke, um bei den Beratungen über

die Gestaltung der Rechtsverhältnisse der Angestellten eine

demagogische Hetze gegen das ihm verhaßte Selbstvcrwaltungs-

recht der Versicherten treiben zu können, schrieb Herr Weber in

diesem vertraulichen Rundschreiben:

»Des Weiteren sind uir vom Gewcrkschaftvbunde aufgefordert wordci,

Material über konkrete Fälle einzureichen, das geeignet ivt. unsere durch die

eingereichte Denkschrift gestellte Forderung auf einheitliche gesetzliche Rege-

laag der Ptchtsverhkltnis.se der Sozialtcamten zu begründen.

Wir bitten, uns auch in dieser Beziehung tatkräftig zu unterstützen und

\r% Material über zu Unrecht erfolgte Kündigungen BSW., Differenzen in der

Besoldung, sonstige Dienststreitigkeiten, bei denen die Bestimmungen des üe¬

setzes, der Satzung oder der Dienstordnung nicht beachtet worden sind, zu

übermitteln. Mit BundesgruüT*

Weber, Bundesvorsitzender.1'

F!s wunderte deshalb unsere Vertreter in den Verhandlungen

vor dem Reichsarbeitsministerium am 26. Mai 1923 durchaus

nicht, daü Herr Weber in der ihm eigenen Weise unrichtige und

einseitige Darstellungen über Vorgänge aus der Kassenverwal«

tunkrspraxis £::j. Wenn er auch nichts zu dem eigentlichen
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Thema zu sag wüßte, so schimpfte er um so mehr über den

..Terror** in dea Krankenkassen. Kr behauptete inbesondere« aus

dei Tagcszt:Mi!igcn (iber terroristische Vorgänge in der Allge¬

meinen Ortskrankenkassc Halle a. S. unterrichtet zu sein und

forderte da* Rcidisarbeitsministerium auf. sich insonderheit

dieses Vorfalles anzunehmen und die Akten des Vcricherunzs-

arnts Malle a. d. S. hierüber anzufordern.

Wir haben bereits mitgeteilt, daß er in dieser Angelegenheit

IOWOkI am Tage vor a_s auch am Tage nach der Konferenz im

Rdcbsarbeitsminlstorira mit dem vom Amte suspendierten

frflheren Verwaltungsdirektor R.cmcr konferiert und von diesem

seine VÄ issenscbafl sich verschafft hat; dem Rcichsarbeitsmintste«

raim gegenüber behauptete er aber, seine Kenntnis aus den

Zeitungen geschöpft zu haben. Uebrigens geben wir wohl nicht

fehl in der Annahme, daß wir in den freunden des Herrn Weber

die Urheber solcher Pressemitteilungen zu suchen haben. Was

an den Bebaaptungen Webers iiber den Hallenser Fall wahr ist.

können unsere Leser an anderer Stelle unserer Zeitschrift nach¬

lese'.

Herr Riemer hat sein Material auch noch an anderen Steilen

¦Hinbringen versucht l>er volksparteiliche Abgeordnete Heiden-

reich, ein Busenfreund Riemers, wußte dem Preußischen Landtage

etwas ron ..Terror bei der Allgemeinen Ortskrankenkassc in

Halle*4 voranersflhlenl Als Riemer eines Tages deaBeweil für einige

seiner Behauptungen antreten sollte, aber vom Vorsitzenden

der Kasse der Unwahrheit übcriührt wurde, erklärte er: ..Da

bin ich von meinen Zatrlgern falsch informiert worden.*1 Als

ihm kurze Zeit spater abermals Gelegenheit gegeben werden

sollte, und zwar diesmal vor der Ausschuß-Sitzung, seine Hand¬

lunger. zu rechtfertigen« mag es ihm etwas schwammen;; ge¬

worden sein, denn er ..erkrankte*4 plötzlich, obgleich er an jenem

Tage noch tätig angetroffen worden ist. Die Ursachen der ..Er¬

krankung" waren verständlich, wenn man berücksichtigt, daß

Riemer auch die Arbcitgebervcrtretcr des Ausschusses in Sonder«

mitsangen über sein Material informiert und zur Unterzeichnung

einer von ihm verfaßten verleumderischen Schmähschrift ver¬

anlagt hatte, die sich gegen die frcigcwerkschaitlich organisierten

Vorstandsmitglieder richtete und dem Reiclisarbeitsminister mit

dem Ersuchen eingereicht wurde, recht bald mit der Zwangs-

rorwaltuag einzuschreiten. Dic Arbeitgcbermitglicder irn Aus¬

schuß der Allgemeinen Ortskrankenkassc Halte a. S. dürften von

Riemers Tapferkeit nicht allzusehr erbaut sein. Der Vorstand

hat Sich aus diesen und anderen Gründen veranlaßt gesehen.

{gegen Riemer« der Beamter nach § 359 RVO. ist. die Einleitung
des Disziplinarverfahrens zu beantragen.

Wir sind in der Lage gewesen, einen tieferen Einblick in die

Werkstatt der Herren Riemer und Weber zu tun. Wir wollen

unseren Lesern eine Probe über die moralischen Qualitäten,
besonders des Herrn Riemer nicht vorenthalten. Jede Lrlaute-

rnng zu dem nachstehenden Schriftwechsel erscheint überflüssig:

..An das Vcrsicheru.i^arr.t Halle. Halle, den 9. Mai 1923.

Auch Herr Pfeiffer hat seine dienstliche Tätigkeit io politischen Zwecke«

itiilhrauJit. Pr Iat, als er in der Zelt vom 6. bis 9. November HB sich in

einem dienstliche! Auftrage der Verwaltung and des Ka<senvors!_«r.Jcs tür

Ausführung von Iben^cschMten in Erltot aufhielt und dic Einrichtungen der

dortigen Kassa besichtigte, um Unterlagen für eine Betrieb«reform för unsere

Kaue beizubringen, nur zwei Tage für diese dienstliche Tätigkeit gebraucht.

An den übrigen drei Tagen hat er in Gemeinschaft mit dem mitgereisten

Betriebsobmann Wiechmann eine politische Agitation zugunsten de* Zentral-

Verbandes der Angestellten bei den Erfurter Kassenangestellten eingeleitet, eine

regelrechte Versammlung einberufen, in dieser die triurter Kranke:_kas«.en-

angc*f_it_n gehör.g „bearbe;tet" und za ihrem Uebertrht In den Zentral«

verband der Angestellten n überreden versucht, da die F.rfjiter Kassen-

angestellten bisher dem Zeitrer — bürgerlich gemimten — Verbund der Krattkcn-

kasserancestcirten p.ngehören. Drei Tage lang hat dieses Manöver gedauert

and In dieser /eil wurden von Pfeiffer ond Wiechmann die ihnen f ;r diese

iHenvfr-i e und dienstliche Zwecke gewährten Ksssermittcl anssc-hücßlich in

Ansprtuh genommen. Zeugen dieser Vorginge sind, außer den Erfurter X'rmen-

angestrUten. im bcvnderen Direktor Hornbostel, Krturt. Herrn IMc.ffer ist

itser Verstol gegen die Dienstordnung seitens des Unterzeichneten, der

leider erst viel spJter davon Kenntnis erhielt, in Gegenwart des Herrn

Kleemaun vorgehalten wordea, und er hat auch nicht versieht, diesen Vorwurf

tt entkräften ouer etwas zu »einer Entschuldigung anzuführen.

Paul kiemer. VerwaUtinisd.rektor der AOKK. Halle/4

I.i einem anderen Brie! beißt es:

..Erfurt, Im If. Mai 1023.

Sehr geehrter Herr K'eerriaan!

ld Malitita den CfWl Ihres Briefes vom 17. Mai und erlaube mir,

folgendes zu erwidern:

Ich kann heute natürlich nicht mehr angeben, wieviel Tage die drei

Herren Pfeiffer, Wiechmann end Arnhnld bei uns gewesen sind, Ich habe auf

Qrund Ihres Schreiben* fttatltefca Abtei'.ungtvcrstrher und den Vorsitzenden

des Betriebsrates zu einer Aussprache zj mir gebeten, um uns die seiner-

«cltfgen Verhältnisse ins Oaiicfctuh iuri._k_iuri.fen. Ich habe dabei festgestellt.

daft die Herren aus Halle an drei oder -rier Tag*n von morgens bis etvi

regen DiMfttcfctal tatig gewesen sind. Nach Ansicht 1I1 Abteüunts-

Vorsteher haben üi Herren es sich sehr an rdegen sein lassen, die Liierter

Ortskra.ikcnkasse voi Ornnd auf kennen in lernen, ld Wann aichl iesuteileit,

da6 die Herren ^.li-renJ ihres Dienstes hei nna agitatorisch lit dea SCeatral-

verband der Angestellten Utif gewesen smd. Was Mitrfc I Ib des Dltnslei

geschehen i»r. entzeht sich meiner Kenntnis

I h halm vw leiderer Seit- erfahren, daß die Ar * heit da* Verstehe«

r gsarat htschlftftt u»d daü in einem Berichte auwh n::..i N*-.rc ermittat ist.

Ich soll alt Zeuge fjr etwas auftreten, was Sie im ersten Absatz Ihres

Schreibens vom 17. Mai gesagt haben.

Ich darf mir wohl die höfliche Anfrage erlauben, wie mein Name mit

dieser Angelegenheit ia Verbindung gebracht werden kann. loh vermag ledig¬

lich festzustellen, dal etwa Mitte Dezember vorigen Jahrea eine Spaltung 1 \i

Bureau der Allgemeinen Ortskrankenkasse Erfurt vorgekommen 15t.

Mit vorzüglicher Hochachtung

ergebenst

Hör n b 0 s t e l/1

Und schließlich ein dritter Brief:
„Erfurt, dea 25. Mai 1023.

Aa den Zentraiverband der Angestel! l n. Halle.

Werte Kollegen I

Za Ihrem Schreiben vom 17. Mal 1923 nachstehendes:

Die seitena des Versicherangsamtes in Halle aufgestellten Behauptungen

fn bezug nuf das Verhalten der Kollegen Wicchmann und Pfeiffer während ihres

Üfllllchtn Aufenthaltes im November 1922 entbehren Jeder Begründung. Ich

erklare ausdrücklich, daß weder Kollege Pfeiffer nodi Kollege Wiechmann uns

vihrend dieser Zeit aufgesucht noch in irgendwelcher Vcrbiudutig mit uns

gestanden haben; auch nicht schriftlich. Beide Kollcgcu haben auch, nach dea

von mir bei den Angestellten der AOKK. und bei dem Herrn Direktor H0..1-

bostel eingezogenen Erkundigungen keinerlei verbandsagitatorischc Tätigkeit

n'tigcubt. Die Behauptung, daB von W. und Pf. eine VtfSMMUluag einberufen

sei. ist <::ie Unwahrheit. Die agitatorische Tätigkeit unter den OKK-

Angestellten ist allein von mir in die Wege geleitet und durclucf.rhrt

worden. Die erste zu diesem Zweck einberufene Versammlang der OKK.-

Angestellten fand am 21. November 1922 statt; weder Wiechmann noch Pfeifftf

wußten von dieser Versammlung, beide waren natürlich auch niciit anwesend.

Kichti«: Ist nur, daß zu einer ain Sonntag, den 21. Januar 1923, von mir ein-

berufenen Versammlung Kollege Wiechmann eingeladen war. um über die o'.l-

gcmelnen Truifvcfhultuis<e der OKK.-Angestellten Deutschlands zu referieren.

Da Kollege Wiechmann verhindert war, erschien an seiner statt Kollese Pfeiffer.

An dieser Versammlung nahmen nur Mitglieder des ZdA. teil; d:cse Ver-

Sammlung war c:ne gesc;.lv#ssetie Mitgliederversammlung. Direktor Hornbostel

hat sowohl mir, als anch dein zweiten Vorsitzenden der AOKK.. Herrn l.üdickc.

gegenüber auf Vorhalt erklärt. daB er nicht wisse, wie er mit dieser ganzen

Angelegenheit in Verbindung gebracht werden könne. Bei meiner Besprechung

mit Direktor Hornbostel zeigte mir H. eine Depesche des Hallenser Geschäfts-

f, hrers Riemer, in der Hornbostel aufgefordert wurde, das ihm _HNM0Bg »•©

v:hreiben der Kollegen Wiechmann und Pfeiffer (gemeint Ist ein Schreiben

der AlUcmeinen Ortskrankcukasse Halte wegen Wiechmann und Pfeiffer«

D. Schriftleitung.) nicht eher zu beantworten, als bis ein unterwegs befindliches

Schreiben Riemers an Hornbostel eingetroffen sei. Das läßt tief blicken.

Sämtliche im ZJA. organisierten Kollegen der AOKK. Erfurt sind bereit, zu

bezeugen, daß weder Wiechmann noch Pfeiffer über Gewerkschaftsangelegen-

Iieiten mit ihnen gesprochen, geschweige denn irgendwelche agitatorisch»

Tätigkeit ausgeführt haben. Ich habe so ausführlich geschrieben, damit Sie in

iet Lage sind, eine Abschrift als Beweismatcrial dem Versicherungsamt II

t (ermitteln, ld bin bereit, die in diesem Schreiben gemachten Angabeu jeder¬

zeit zu beeiden.

Mit kollegialem Oruß

W c s t p b a 1
.

Geschäftsführer der Ortsgruppe Erfurt des Zeniralverbandcs der Angestellten."

Diese Beweise für die Unsachlichkcit ihrer Kampfesweise

dfiriten den Herren um Weber und Riemer vorläufig wohl Ke¬

rnigen. Jeder ruhig nnd nüchtern denkende Leser vermag: aus

ihnen zu ersehen, wo Recht und wo Unrecht zu suchen ist. Die

unglaublichen Angriffe des Herrn Weber gegen das Selbstver-

waltungsrccht in der Sozialversicherung richten sich damit von

selbst

Herrn Webers ,Jerror4i-Phantastereien^
Der Vorsitzende des Bundes der Krankenkassenbeamten und

Angestellten, Herr Weber in Zeitz, hat es bekanntlich für not¬

wendig gehalten, in der Sitzung beim Reichsarbeitsministerium am

26. Mai 1923 in beweglichen Tonen über ^terroristische Vorgarne

in der Allgemeinen Ortskrankenkasse Halle a. d. S." zu klagen.

Wir benchtoten darüber in Nr. 9 auf Seite 50 unserer Zeitschrift.

Heute sind wir iu der Lage, eine sachliche Darstellung der den

Phantastereien des Herrn Weber zugrunde liegenden Tatsachen

£e!>cn zu können. Jeder objektiv Urteilende vermag danach

selbst zu ermessen, was an dem Geschwätz des Herrn Weber

Wahres ist/ Danach stellt sich die Sachlage so dar:

Der Geschäfts?(ihrer der Allgemeinen Ortskrnnkenkasse

Halle a. d. S.. Paul Riemer, selbst Beamter und warmer

Befürworter der Uebertragung der Beamteneigenschaft

;*uf die Kassenangestellten. war mit dem Betriebsrat

der Kasse in Differenzen geraten, weil sich dieser ange¬

maßt hatte, die Geschäftsführung und einzelne Unkorrekthciten

R.'s zu kritisieren Herr Riemer scheute nun nicht davor zurück,

das Versicherungsamt 11 a 11 e, die »vorgesetzte Behörde*.

wie er es selbst bezeichnete, anzurufen. Daß Riemer in diesem

einen bereitwilligen Helfer fand, braucht nicht besonders fest¬

gestellt eu werden, ebenso die Unterstützung der bürgerlichen

Presse und der Unternehmer, galt doch als Hauptziel, die Kasse

unter Zwangsverwaltung zu bringen und Material für die Be¬

gründung der angestrebten Beschrankung des Selbstverwaltung*-

rechtes zu liefern. Herr Riemer bombardierte d;.s Versicherungs¬

amt unter Umgehung des Vorstandes mit tendenziös aufgebausch¬

ten Berichten über angebliche Verfehlungen des Betriebsrates

und des Vorstandes, die von Unwahrheiten. Entstellungen und

Denunziationen strot/ten. In einem solchen Bericht ersuchte er

sogar du* Versicherungsamt ihn zu »ermächtigen44« den Bc-
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trieb mit Polizei besetzen zu dürfen, indem er

wörtlich schrieb: „Ich bitte das Versicherungsamt um die Er¬

mächtigung, daü, wenn derartige halle sich wiederholen (es

handelte sich tun einen Auftritt mit dem Vorsitzenden des Vor¬

standes und einzelnen Angestellten, weil sich R. angemaßt hatte,

Maßnahmen des Vorsitzenden zu durchkreuzen. Die SchliftL),
ich mir zu meinem Schutze, und um die Durchführung meiner

Aufgaben zu erzwingen, polizeiliche Hilfe durch den Polizeipräsi¬

denten heranbitten darf, da ich mir nicht mehr anders

zu helfen wei ß."

Das versicherungsamt war durcii die Berichte doch wohl

nicht ganz befriedigt, denn es konnte sich nach den eigenen An¬

gaben seines Vorsitzenden, des Geheimrats f i n g e r, nicht

entschließen, die Kasse in Zwangsverwaltung zu nehmen.

Ebensowenig konnte sich das Versicherungsamt aber auch ent¬

schließen, alle die schönen Hoffnungen des Herrn R. zu Grabe

zu tragen, denn dazu hatte es sich schon zu stark engagiert. Des¬

halb mußte inbedingt Material gefunden werden, um vorerst

wenigstens zu versuchen, den Betriebsrat zu beseitigen. Das

Versicherungsamt unterstellte alles das als richtig, was es glaubte
einigermaßen all Material gebrauchen zu können und forderte

vom Kassenvorstand fristlose Entlassung der Betriebsratsmit-

glicder K ö I z. C l a u s und Wiechmann. Der Vorstand erhielt

diese Auflage mit der freundlichen Aufforderung, innerhalb zehn

Tagen zu berichten, daß die Entlassung vollzogen sei, andernfalls

fiir jeden Fall eine Geldstrafe von 10000 Mk. über den Vorsitzen¬

den vorhängt würde. Die gesetzlichen und die Schutzbestimmungen
der Dienstordnung für dic Angestellten einer Krankenkasse be¬

trachtete und bezeichnete das Versicherungsamt als „Formalität44.
Wie gewissenlos das Versicherungsamt hierbei gearbeitet hat;
zeigt insbesordere das Verlangen der fristlosen Entlassung des

Betriebsratsvorsitzenden Kollegen Wiechmann. Dort wird zu¬

sammenfassend gesagt: „Alle diese Handlungen scheinen

gro!>e Dienstvergehen im Sinne des § 24 Absatz 1 Ziff. 5 zu sein.44
Trotz dieser negativen Feststellung die Anordnung der sofortigen
fristlosen Entlassung!

Worin bestanden nun diese groben Dienstvergehen? Sie be¬
standen darin, daß Kollege W. in einer Betriebsversammlung ge¬

sagt halte, die Reichsbesoldungsordnung habe die Tendenz, die
Einheit der Angestellten zu zerstören, und es sei nicht zweck-

mttiff, daß e n Beamter in einem Betriebe wie dem einer Orts-
krankenkasse die Geschäfte führe; ferner daß Kollege W. die Art
der Verwaltung kritisierte und Systemlosigkeit feststellte. Das
Versicherungsamt bemerkt dazu, das seien außerordentlich un¬

gehörige Ausfälle eines Untergebenen gegen einen Vorgesetzten
und gegen bestehende gesetzliche Bestimmungen. Auch einige
Schreiben des Betriebsrates, vom Vorsitzenden Kollegen W. unter-

zeichnet, in denen nur Kritik an der Art der Verwaltung geübt
wurde, sollten grobe Dienstvergehen darsteilen. Die Vergehen
der beiden anderen Kollegen Kötz und Claus waren nach Ansteht
des Vorsitzenden des Versicherungsamts, Geheimrat Finger,
gleich schwere, so sollte z. B. bei C. eine Sammlung für streikende
Kollegen und eine Sammlung zur Deckung von Dclegatiouskosten
als politische Betätigung gemünzt werden, ebenso war nach
Riemers Ansicht die Werbetätigkeit für den Zentraiverband der
Angestellten eine politische Betätigung.

Alle diese Behauptungen Riemers und des Versicherungs¬
amtes wurden vom Schlichtungsausschuß Halle a. d. S. auf Grund
des Einspruchs der Kollegen Clans, Kölz und Wiechmann gegen
die fristlose Entlassung im Termin vom 18. Mai 1923 gewürdigt;
sie erwiesen sich als vollständig haltlos und entstellt. Der Ma¬
teriallieferant Riemer schickte sogar eine seiner eigenen Zeugin¬
nen kurz vor der Vernehmung nach Hause, damit sie ihn nicht
der Unwahrheit überführen mußte. Der Schlichtungsausschuß
hat nach eingehender Untersuchung der Entlassungsgründe dar¬
auf die fristlosen Entlassungen der drei Kollegen als unwirksam
antgehoben.

Der Vorsitzende des Versicherungsamtes, der ordentliche
Professor der Rechte, Qeheimrat Finger, war damit jedoch nicht
einverstanden und erließ am 19. Mal 1923 eine neue Auflage
nn den Kassenvoi stand unter Androhung von ie Mk. 10000 Strafe,
durcii die angeordnet wurde, die bereits wieder eingestellten Kol¬
legen abermals sofort zu entlassen, da nicht der Schlichtungs-
ausschuß, sondern das Versicherungsamt nach § 358 RVO. zu ent-
scheiden habe. Nach kaum zwei Stunden zog er aber diese Auf¬
lage wieder zurück. Das Versicherungsamt reichte später selbst
den folgenden Einspruch an den Schlichtungsausschuß ein:

Halle, den 22. Mai 1923.

• .An den Schlichtantsaitichal Hill*.

Der Sch!lcht«nf\aimc!iiil hat in seiner Sitzung vom IS. d. Mts. die vom

Vorstand der hiesigen Allgemeinen Ortskranheokasat ausgesprochenen Cnt-

lassungen der der Dienstordnung unterstehenden Angestellten dtr genannten

Kasse Kftlx, Claus und Wiochwuaa tur unzulässig erklart. Dieser Btscblal
ist zu Unrecht ergänzen, weil Jer ScMicfctmaasaaaschal zur CatscbelduAS
unzuständig war.

Nach 5 3H iat RVO. iM Streitigkeiten an dem DieastYfrhiltnis der der

H i e 11 m o r d n n n it unterstehenden Krankenknssenangest.;..:en voa Jen

Versicherungsbehörden tu entscheiden.

Diese BestimmMS ist darch Jas Inkrafttreten des Bc:r.eiK*r_ktecesctzf «t

nicht ibgellldtn worden. Dies wirj n dem Er.aü des PrttttHcbtn Ministers

für Volkswoklfafert vom 15. Mai IV30 - AtbeitcrVersorgung I9ÄJ S. 3GG —

aasdrfleklich festgestellt. Davon abgesehen dürfte das Verfahren an einem

wesentlichen Mangel leiden. Zur Verhandlung hatte ein Vertreter de» Ver«.

sIcherunKsanitcs geladen werden müssen. Der Vorstand der Allgemeinen Orts¬

krankenkassc hat die genannten drei Angestellten gegen seinen Willen auf

Anordnung des Versicherungsamtes entlassen. Das Versicherungsamt, das in

diesem Palle auf CJrurd der §5 37¥ II ond 357 Abs. 2 KVO. als aufsieht«.

führende Behörde gehandelt hat, müBte, wenn schon der Schlichtungsausschuß

von der irrtümlichen Voraussetzung seiner Zuständigkeit ausgegangen ist.

gehrtrt werden. Schon diese Unterlassung begründet die Nichtigkeit des

Vorganges.

Wir beantragen daher, der Schlichtungsausschuß wolle den Beschluß vom

13. d. Mts. aus den angeführten Gründen als nichtig wieder aufheben. Sollte

der Schlichtungsausschuß diesem Antrage nicht folge geben, dann bitten wir.

den Antrag als Beschwerde sofort dem Herrn Regierungspräsidenten zu

Merseburg au überreichen und uas zu benachrichtigen.

I. V.: gez. Finger.

In der darauf am 4. Juni 1923 vor dem Schlichtungsausschuß
stattfindenden Vernehmungssitzung, in der der Vorsitzende des

VA* Prof. der Rechte Qeheimrat Einser, zugegen war. wurde

er eines besseren belehrt. Er, Finger, erklarte hier, er habe

nicht die Absicht guiabt, die Herren brotlos zu machen. Er habe

nur eine Klärung herbeiführen wollen, da er natürlich einen Ein¬

spruch erwartet habe. Zur Erledigung der Streitigkeiten vrlre
das Versicherungsamt zuständig gewesen« Die Präge stehe so:

Spezialrecht gegenüber allgemeinem Recht. Die KVO. sei in

den Prägen des Augestelltenrcchts ein Spezialgesetz, das Be-
triebsrütegesetz ein allgemeines Gesetz. Die Existenz des Be¬
triebsrates bei der Alljr. OKK. würde nicht bestritten. Der Be¬

triebsrat könne jedoch nur von den Angestell¬
ten gewählt werden, welche der Dienstordnung
nicht unterstehen (Hilfsangestellte). Mit dem Augenblicke,
in dem Hilfeangestellte fest angestellt werden, bestehe das Bc-

triebsritegesetz für sie nicht mehr. Unsere Kollegen traten dieser

Auffassung (die sich ganz mit den Begriffen n)>cr ..grobe biegst«
vergehen" deckt) energisch entgegen und konnten nachweisen«
daß die Auffassung des Herrn Finger mit der erst kürzlich geneh¬
migten Dienstordnung nicht in Einklang stehe, in der dic Wahl
eines Betriebsrates durch die bei der Kasse beschäftigten „Ange¬
stellten4* vorgesehen ist. Herr Einger empfahl darauf allen Ernstes*
daß sich unsere Kollegen seine Auffassung zu eigen machen soll¬
ten, da die Auffassung unserer Kollegen ihren Interessen zu¬

widerlaufe. Nach der Aussprache wurden vom Vorsitzenden
des Schlichtungsausschusses folgende Prägen aufgeworfen, die
unter Umständen die Rechtfertigung des Einspruches ergeben
könnten:

1. Sind die Entlassenen Arbeitnehmer Im Sinne des Betriebs«*
rätegesetzes?

2. Ist das Betriebsrategesetz durch den § 358 RVO. beschränkt
worden, so daß also das Versicherungsamt ZU entscheiden hätte?

3. Hätte das Versicherungsamt. das die Anordnungen er¬

lassen hat, gehört werden müssen?

4. Rechtfertigt der Umstand den Einspruch, daß das Ver¬

sicherungsamt keine Kenntnis von dem Termine hatte?

Vom Schliclitungsausschuß wurde nunmehr In dieser Auges
legenheit folgende Entscheidung gefällt:

..Auszugsweise Abschrift.

Vernehmuugssilzuag des tffMtrfctWtttSttrtmn ftir Halle u. d. Saalkreis.

Hallt, den 4. Juni UM,
In Sachen des Versicherungsamtes Malle a. S., Antragsteller, gegen d1«

Angestellten der Allgemeinen Ort>krankcnkassc Otto Wiechmann, Paul Kola
und EMI Claus. Antrngsgcgner, tvesen Nichtigkeitserklärung der drei I«

Sachen der Angestellten Otto Wiechmann. I'atl KStl und EMI Claus gegea

cit Allgemeine* Omkraahnkaaai Halle gefällten Esttchcldezgew«
TP.

Da eine Einigung nicht zustande kam, wurde folgende Ent .c1_c.d..ng ab-1

gegeben:

Die Voraussetzungen für die Nichtigkeitserkijrune der drei In Prag«
stehenden Entscheidungen durch den Sch.icht.ingsausschuß sind nicht gegeben.

Es bleibt den Antragstellern verbehalten, im Rechtswege das Fehlen der vor«*

gebrachte« formellen Voraaasetaaagta feststehen aa lassen.

(i rund e.

Die der MtmtordSNg ...Herfallenden Angestellten der Allgemeinen Ortt-1
krankenkasse sind in Erwägung aller Verhältnisse zweifellos Arbeitnehmer

im Sinne des 5 10 SRO. Es spricht allerdings einiges für ihren Charakter

als öffentliche Beamte. Sie könnten ledoch nur als solche angesehen uerden.

Wenn das ausdrücklich in einer Ütset/csbec:.n_mung dargelegt wäre. Ps wSr#

a..:h nicht nötig gewesen, eine besondere Verordnung über das Verfahrt* bei

Entlassungen El erlassen, wenn sie als öffentliche Mcarnte angesehen uerden

sollten. Es hätte in diesem Ealle Stallt« aal die Dissipli tarvorschriften fdr

beamte hin zuweisen.

Es sei la diesen» /usammenh-trse noch erwähnt, dafl die Dienstordnung

durch Vereinbarung zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern zustande ge¬

kommen ist. An diesem Vertraiacharakttr der Dienstordnung lodtrt die Not«'

wtsdlsktil der Genehmigung durch das Versicherungsamt nichts. Dieser

Tatbestand zeigt neben anderem, daß di« der Dienstordnung unterstehenden

AoctattltttS Arbeitnehmer im Sinne des § 10 SRO. sind.

Fallt« loaach die drei Bttritbsratsmitzlitder ante? das BRO.« so ist ei

nicht iiiisa igig, daß fit sie «rtseatlicbe Bestimmnnaea des HRO.. die Eam

Schlitze der Arbeitnehmer getroffen worden sind, keine Geltung haben. Et

. I daher anatnehmea. d«_3 durch das URO. der § 35i RVO. eingeschränkt

worden ist. fj/-se Auffassung steht auch nicbl mit dem Erlaß des prealiscben
Ministers für Valkswohlfahrf vom 15. Mal IW0 in Widerspruch.

Nacl der (iftatfl Aaftassaaa drs t'errn Vertreters dta Vtrslcheraafe-

arrtes ist die fsraafsYtrwattaas der Allatme _

Ortskrankenkasse Im Wege

uer Aufsicht *.:h: eingcfühi
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D»c Vertagung des Versicherungsamtes gegenüber dem Vorsitzenden der

/•»gemeinen Omkrankcnkasse. die drei Bctricbsratsmftglitder fristlos au ent-

Im bedeatc! nicht dic Entlassung selbst. Die Entlassung Ist durch den

ItMQdrn d'rr Allgemeinen Ortskrankenkasse aosgeproihen worden. Das.

u^-. isalackta dem Versicherunrsamt und dem Vorsitzenden der Allgemeinen

Ol lalllrti ¦>•!•! vor-ngegangen ist. stellt lcd.gi.ch einen inneren Vorgaag
der fjr die gtschrid—S des Bei i.htui.gsauvschusscs nicht ia Betracht

kommt.

Mllte allerdings der Schlichtungsausschuß von diesem Inneren Vorgang
KrMK*il gehübt, so würde er dem Versicherung samt von dem Termin, in

vekhem über den Einspruch der Betrieb*; ufsmitgiiedcr gegen die Entlassung

ciiUthiedcn uorden Ist, Kenntnis gegeben haben.

Auf Orund der vorstehenden Erwägungen ist es nicht möglich, dk drei

In frage stehenden EntscbeidanfM wegen des Mangels an formellen Vor-

iasseuungen für rechtionwirksfim zu erklären, wenn auch zugegeben werden

funn. daß die (irundc des Versicherung ntes in den gegebenen Rechtsver-

hiiltnisscn nnd dm einzelnen Gesetzesbestimmungen einige Orundlagen linden.

Ii»i dieser Sachlage ist es Hf möglich, den AnlragJteller auf den Rechtsweg

zi »fiWflia». N jfcM MitSIIIH Klarung der in Betracht kommenden Tragen

bcrbeixufflhn
Unterschriften.

#

Ausgefer:Igt: Halle, den II. Juni 1923.

Der Vorsitzende des 5>cblichtungsa::vschu*scs

für Halte und den Saalkreis.

gez. J oc r g e s."

Damit Isfl die mit troßein Tamtam eingeleitete Aktion des
Hem Riemer und seiner Freunde elend zusammengebrochen.
Von den ganten *Tcrrorlsmus"-Phantasterclen des Herrn Weber
bleibt nichts, aber auch rein Kar nichts übrig. Ks ist beschämend
für ihn und seine Anhänger, dali er es gewagt hat, auf der Grund¬

lage völlig einseitiger und unzutreffender Informationen dem

Reichsarbeitsministerium unbeweisbare Behauptungen vorzu¬

setzen, deren Unwahrheit für ieden denkenden Menschen auf

der Hand lag; Aber Herrn Weber lag und liegt ja gar nichts
dar.»n, der St zialvcrsicherung und den in ihr beruflich oder ehren¬
amtlich tätifefl Personen tl nützen, sondern er will in seiner ein¬

seitig parteipolitisch nationalen Verblendung nur ihm unsym¬
pathischen parteipolitischen Gegnern unter allen Umständen etwas

anhängen. Ob dadurch die Versicherten und die Angestellten
schwer gcachldlgt werden, das ist Herrn W. gleichgültig. Die
Hauptsache »st für ihn, daß er sein nationales Parteisüppchen
kochen kamt Was dabei aus den Angestellten wird, deren
?.Belange" Herr W. angeblich auch vertreten will, ist ihm Hekuba.

Verwaltung.
Verordnung über den Grundlohn In der Krankenversicherung.

Vom .11. Juli 1923. (Peichsgesetzblatt, Jahrgang %92X Teil I,
Seite 758.) Auf Grund des § 180 Abs. 1 der Rcichsversichcruugs-
ord:;ung und des S 39 des Gesetzes zur Erhaltung leistungsfähiger
Krankenkassen vom 27. Mira 19(23 (Reichsgesetzbl. I S. 225) be¬
stimmt der Reichsarbcitsmmistcr einheitlich fiir das Reichsgebiet:

$ I. Der Kassenvorstand kann iur den Grundlohn den Bit-
gell berücksichtigen, soweit er zweihundertvierzigtausend Mark
lür den Kalendertag nicbl übersteigt.

$ 2. Dfe ir: den Bestimmungen über den Grundlohn in der
Krankenversicherung vom 12. April 1023 (Reichsgesetzbl. I
s. 250) nnd in den Verordnungen über die Verdienst« und Liu-
konunensgrenzc nach § 165 a der Reichsversicherungsordnung
und über den Grundlohn in der Krankenversicherung von» 9. Juni
1923 (Reichsgesetzbl 1 S. 375) und vom 22. Jum 1923 (Reichs-
gesetzbL I S, 421) bestimmten Lohnstufefl und Grundlohne
sollen, wo möglich, beibehalten werden. Dem Kassenvorständc
bleibt es unbenommen, die für die Grundlohne eingesetzten
Zahlen zur Vereinfachttag der Berechnung im geringen Umfang
abzuändern. Die weiteren Bestimmungen über den Grundlohn
in der Krankenversicherung vom 27. April 1923 (Reichsgesetzbl. I
S. J()2) gelten entsprechend.

Dem Kassenvorständc bleibt die Abgrenzung der erforder¬
lichen höheren Lohastnfen überlassen, mit der Maligabc. daü
aui d.e Lohnklassea nach § 1245 der Reichsversicherungsordnuug
in der Fassung des Gesetzes über Aenderung des Versicherungs-
geset/cs für Angestellte und der Reichsversicherungsordnung
Vom 13. lall 1923 (ReicksgeSCtXbL I S. 636) Rücksicht zu nehmen
Ist. Innerhalb jeder Lohnstufe ist der Grundlohn auf die Mitte
zwischen dem höchsten und dein niedrigsten Satze der Stufe
festzusetzen; kleine Abweichungen zur Vereinfachung der Be¬
rechnung sifkl zulasssig.

§ 3. 1 ".ir Personen, die zur Mitgliedschaft bei einer Orts-,
Land« oder Innnngskrankenkassc ader bei einer knappschaft-
Hchen Krankenkasse verpflichtet sind, haben die Arbeitgeber
der Kasse Innerhalb einer Woche nach dem Inkrafttreten dieser
Verordnung die zur Berechnung der Beitrage erforderlichen An-
gaben zu Machen«

Zuwiderhandlungen werden gleich Zuwiderhandlungen gegen
5 318 der Reichsversicherungsordnung bestraft.

Erstattet ein Arbeitgeber trotz Aufforderung des Kassen-
Vorstandes die zur Durchführung des Abs. 1 erforderliche Mel¬

dung nicht fristzeitig, so kann für seine Beschäftigten der
Kassenvorstand bis zur ordnungmäßigen Meldung den Grund¬
lohn in der Höhe fetsetzen, die für Versichertc der gleichen Art
in Betrieben gleicher Art gilt. und. ohne Pflicht zur Rückerstat¬
tung, die entsprechenden Beiträge erheben.

Diese Verordnung tritt mit dem 6. August 1923 in Kraft.
Mit dem gleichen Tage treten die §S 2, 3 und § 4 Abs. 2 bis 4
der Verordnung über die Verdienst- und Einkommensgrenze und
über den Grundlohn in der Krankenversicherung vom 24. Juli
1923 (Reichsgesetzbl. 1 S. 741) außer Kraft.

Gewerkschaftliches.

Die Reichskonferenz der Krankenkassenangestellten, die für

den 11. August nach Rudolstadt einberufen war, ist aus verschie¬

denen Gründen auf den Spätherbst dieses Jahres verlegt worden.

Das Elend der Altpensionäre der Berufsgenossenschaften.
In einer Sitzung im Reichsarbeitsministerium ließ der Vertreter
des Arbeitgeberverbandes deutscher Berufsgenossenschaften er¬

kennen, daß nach semer Ansicht bei den Berufsgenossenschaften
ausreichend klare Rechtsverhältnisse und befriedigende Ar¬
beitsbedingungen geschaffen wären. Diese Klarheit und Befrie¬
digung ist allerdings sehr einseitiger Natur. Wie wenig klar
die Rechtsverhältnisse liegen, beweist besonders deutlich die
Frage der Altpensionäre, dic wohl das dunkelste Kapitel ist.
Dic zahlreichen Entscheidungen des Reichsversicherungsamts
ebenso wie dessen Ruiklerlaß vom 31. Juli 1922 (siehe „Volks¬
tümliche Zeitschrift" Nr. 20/1922) haben einen großen Teil der
Berufsgenossenschaften noch nicht dazu zu bewegen vermocht,
ihren Altpensionären menschenwürdige Ruhcgchäker und Hin-
tcrbliebcnenbezüge zu gewähren. So wurde uns im Mai dieses
Jahres ein Fall bekannt, in dem dk: Hannoversche Baugewerks-
Berufsgenosscnschaft der Witwe eines früheren Geschäfts¬
führers, einer 79jährigen Frau, ein Witwengeld von 30000 Mark
monatlich gezahlt hat. Man hat die hochbetagte Frau auf den
ordentlichen Rechtsweg verwiesen. Fs ist mit großer Wahr¬
scheinlichkeit anzunehmen, daß diese Frau unter ihren kümmer¬
lichen Lebensverhältnissen den Ausgang eines solchen Prozesses
nicht erleben wird.

Tn einem andern Fall, in dem c>s sich um Ruhegehalt für einen
im Jahre 191S pensionierten Angestellten handelt, hat das
Reiehsversicherungsamt am 14. Mai 1923 folgende Entscheidung
gefällt: JHe Berafsgenosscuscbai! wird für verpflichtet erklärt,
das Ruhegehalt für die Beschwerdeführerin vom 1. Januar 1922
ab entsprechend den Bestimmungen des PcnsionscrgäHZurgs-
gesetzes zu errechnen/1 (I 40 III B. S. 122.) Aus der Begründung
dieser Entscheidung geben wir folgende Ausführungen wieder:

..Das ReicbsM-rsichcrungsamt hat in seinem Beschluß vom 8. Mai 1922
(I B2 IM li. Sw""2l) folgenden Grundsatz ausgesprochen:

..Wird die Höbe des Ruhegehalts von üenosserschaft-angestfUten Mcft
besonderen, von dtr BO. aufgestellten Sitzen (R_ihegeh;titssatzung) billlwl.
so ItcfeCU Ge**ihrung und Bemessung von Teuerungszulagen nicht völlig im
Brlitben de* VersicbcrmuMravrcrs. sondern sind angemessen zu regeln.** Dabei
»«•t als dienlicher Malistah für die APgCKtWfceH das Pensionserganzun;:*-
fttetl angeführt Morden. Der Senat ist bei diesem Beschluß von folgenden
l'.ru jgungen ausgegangen:

Das Recht eines berufsgenosscnschaftiichcn Angestellten beruht auf einem

nach den Grundsätzen des bürgerlichen Rechts zu beurteilenden Vertrage.
Da Zweck, der diesem Vertrage zugrunde liegt, soweit er Ruhegehalt ge¬

währt, besteht darin, daß #«¦__ Angestellten nach der Versetzung in den Ruhe¬
stand $o viele GcidmitM sichergestellt werden, daß er eine seiner wirt¬
schaftlichen und sozialen Stellung entsprechende Lebenshaltung fuhren kann,
a»»ch nachdem er in den Ruhestand versetzt worden ist. Die EnMgttchlBC
einer solchen Lebenshaltung Ist der Vertragswiüe dur Parteien, und nach
diesem Zweck meß der Vcrtragswillc ausgelegt uerdtn Nun hl aber bei
dtr unaufhörlich und ins Ungeheure steigenden Teuerung eine solche Lebens¬

haltung nicht durch Gcuahrung einer und derselben ziffernmäßig in Mark
ausgedruckten OeldsuiiHUj zu atwikrleisten, sondern die für die Lebens¬
haltung zu gewährende Geldsumme maß — das inuC als der Wille der Ver¬
tragsparteien angesehen werden — soweit erhöht werden, daß sre nach der

gesamten wirtschaftlichen Lage des K»ft€teftrttiSciSCfttlgten zur t!rmöglichur.g
der oben bezeichneten Lebcmflftfll ausreicht. Im iibrigen kann auf den

Inhalt des Beschüsses vom 8. Mai 1922. der beiden Teilen abschriftlich mit¬

geteilt worden ist, hier verwiesen werden.

Seine Gründe treffen im wesentlichen auch auf den vorliegenden Pall zu."

Ps wird Zeit, daß die Berufsgenossenschaften aufhören, die
Not ihrer Altpensionäre m dieser rücksichtslosen Art SU igno¬
rieren. Die jetzige Haltung mancher Berufsgenossenschaften ist

unverantwortlich und widerspricht den einfachsten Forderungen
der Menschlichkeit.

Verbindlichkeitscrklärung des Nachtraees vom 21. Juni 1923
7um Uebereinkommen für die Berufsgenosserischaftsanges.eilten.
Die tarifliche Vereinbarung mit dem Arbeitgeberverband Deut¬
scher Berufsgenossenschaften vom 21. Juni 1923, die eine Neu¬
regelung der Grundgehälter enthält, ist durch den Präsidenten
der Reichsarbeitsverwaltnog mit Wirkung vom 1. Juli 1923 für
allgemein verbindlich erklärt worden.
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